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gierten» Serfammlung ftnbet
©onntag ben 17. Suni 1900
oormittag? 11 Upr im fwtel
„Guggi?berg" in Surgborf
ftatt.

ïraîtanben:
1. beriefen be? ißrototott?;
2. 3apre?bericpt pro 1899/1900 (miinblicfje Seridpt»

erftattung burcp ben ißräfibenten) ;
3. Prüfung' unb Genehmigung ber 3apre?recpnung

pro 1899/1900;
4. Prüfung unb Genehmigung ber iRecpnung über

bie Au?fteIIung ber 2eprling?arbeiteit in Spun;
5. Qfeftfepung be? Subget? pro 1900/1901;
6- ÎSapt eine? SKitgliebe? be? Sorftanbe? für ben

toegen 2)omigilberIegung au? bem Santon Sent
au?tretenben §. jpabegger, Sucpbructer;
SSapt ber 3te(f)nung?rebiforen ;

8. SSünfdpe unb Anregungen bon ©eite ber ©eftionen;
9. Sericpterftattung über ben bon ber fantonaten

|tanbel?= unb Gewerbetammer feftgeftetlten Gnt»
rourf gu einem Gefepe über „gewerbliche unb
taufmännifepe Seruf?Iepre im Santon Sern";

10- ÜRitteilungen über ba? §ppotpetarwefen unb feinen
Ginfluh auf bie Sautpätigteit im Santon Sern;

11. Senntni?napme ber aftuetlen Sewegungen gur
©cpaffung gefeptieper Gruitbtagen gegen ba?
„fpaufierwefen" unb ben „unlautern Aßettbewerb."

®ie ©ettionen werben pöfliepft erfüllt, biefe 2>ete=

gierten»Serfammlung ftatutengemäp gu befdjicïen unb
ipreu ^Delegierten bie nötigen Snftruftionen gu erteilen.

®er Sorftanb glaubt, ben allfeitigen Sßünfcpen ber
©ettionen entgegenkommen, inbetn bie?mal Surgborf
ai? Serfammtung?ort gewäptt tourbe. Anträge bon
©ettionen ober Gingelmitgliebern finb gefätligft bi?
fpäteften? ben 14. Sunt näcpftpin an bett untergeidpneten
^ßräfibenten eingufenben. äRittag? 1 Upr ftnbet im
„Guggi?berg" ein gemeinfdpaftlicpe? SRittageffen ftatt.
Söit eraepten bie bortiegenben ïrattanben für berart
wieptig, bap eine gaptreidpe Sefcpictung burdp bie ©et»
tionen erwartet werben barf.

9Rit freunbfdpaftlicpem Grup!
Siel, ben 6. Sunt 1900.

Aatuett? be§ Sorftaitbeê bc§ tant. bern. ©enterbeücrbattbc§ :

Ser ©efretär: SDer ißräfibent:
§.@cpneiber. .permann Safobi.
$ie nette Unfaltfaffe ©cpntetser. ©fpreiitentteifter itt

Sujerit au bie Herren ©epreinermeifter, Glafermeifter,
ißarfettier?, gimmermeifier, ®redp?Iermeifter, ^otgbilb»
pauer, SSagner, Süfer, ©äger unb anbere Snbuftrietle
ber £>olgbrancpe.

Ptacpbem ba? eibgen. Serficperung?gefep mit einer
uugeapntett üDteprpeit in ber Solï?abftimmung berworfert
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und
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deren

Innungen und
Vereine.

P̂raktische Ktätter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Walter Senn-Doldinghaujen,

Organ für die «Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerkevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermeisrervereiiis,

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 6V, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Isvaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

In Harmonie mit Herz und Hand
Für Herd, für Freund und Unterland.

Uerlmndsmesen.
Kantonaler bern. Gewerbe-

verband. Die ordentliche Dele-
gierten-Versammlung findet
Sonntag den 17. Juni 1900
vormittags 11 Uhr im Hotel
„Guggisberg" in Burgdorf
statt.

Traktanden:
1. Verlesen des Protokolls;
2. Jahresbericht pro 1899/1900 (mündliche Bericht-

erstattung durch den Präsidenten);
3. Prüfung' und Genehmigung der Jahresrechnung

Pro 1899/1900;
4- Prüfung und Genehmigung der Rechnung über

die Ausstellung der Lehrlingsarbeiten in Thun;
5. Festsetzung des Budgets Pro 1900/1901;
6. Wahl eines Mitgliedes des Vorstandes für den

wegen Domizilverlegung aus dem Kanton Bern
austretenden H. Habegger, Buchdrucker;

7. Wahl der Rechnungsrevisoren;
8. Wünsche und Anregungen von Seite der Sektionen;
9- Berichterstattung über den von der kantonalen

Handels- und Gewerbekammer festgestellten Ent-
wurf zu einem Gesetze über „gewerbliche und
kaufmännische Berufslehre im Kanton Bern";
Mitteilungen über das Hypothekarwesen und seinen
Einfluß auf die Bauthätigkeit im Kanton Bern;

11. Kenntnisnahme der aktuellen Bewegungen zur
Schaffung gesetzlicher Grundlagen gegen das
„Hausierwesen" und den „unlautern Wettbewerb."

Die Sektionen werden höflichst ersucht, diese Dele-
gierten-Versammlung statutengemäß zu beschicken und
ihren Delegierten die nötigen Instruktionen zu erteilen.

Der Vorstand glaubt, den allseitigen Wünschen der
Sektionen entgegenzukommen, indem diesmal Burgdors
als Versammlungsort gewählt wurde. Anträge von
Sektionen oder Einzelmitgliedern sind gefälligst bis
spätestens den 14. Juni nächsthin an den unterzeichneten
Präsidenten einzusenden. Mittags 1 Uhr findet im
„Guggisberg" ein gemeinschaftliches Mittagessen statt.
Wir erachten die vorliegenden Traktanden für derart
wichtig, daß eine zahlreiche Beschickung durch die Sek-
tionen erwartet werden darf.

Mit freundschaftlichem Gruß!
Viel, den 6. Juni 1900.

Namens des Vorstandes des kant. bern. Gewerbeverbandcs:

Der Sekretär: Der Präsident:
H.Schneider. Hermann Jakobi.

Die nene Unfallkasse Schweizer. Schreinermeister in
Luzern an die Herren Schreinermeister, Glasermeister,
Parkettiers, Zimmermeister, Drechslermeister, Holzbild-
Hauer, Wagner, Küfer, Säger und andere Industrielle
der Holzbranche.

Nachdem das eidgen. Versicherungsgesetz mit einer
ungeahnten Mehrheit in der Volksabstimmung verworfen



188 gHuftriertc fc&meijctifdje pani)toerter=,8ettunß (Drgan fur öie offijteUen !|iubltfationen be8 Sctyraeij. &en>eroeuemjiä). Ar. 1(3

tourbe, unb fomit eirte eibgenöfftfche UnfaHüerficherung
in unabfeljbare gerne gerügt, bürfte eg allen obgenanuten

..Öanbwerfgmeiftern in erfier £inie baran gelegen fein,
bafiir gu Jorgen, baff fie gegen alle golgen öon all»
fälligen Unfällen, welche iïjre Arbeiter treffen tonnten,
öerfichert fitib. @g betrifft bieg nicht nur biejeitigen,
welche jef)t fc^on bem Çaftpfïichtgefeh unterteilt finb,
fonbern audf alle Äleinmeifter, welche traft beg § 50

v u. ff. beg Dbligationenrechieg für ebent. Unfälle haftbar
'ertlärt toerben tonnen. éein SAeifter ift nur einen Tag
.ficper, bag nidjt aud; in feinem ©efctjäfte ein Arbeiter
; einen grögern ober fleinern Unfall erleiben fann. gft er in
;jold)en gällen nicpt üerfidjert, unb œirb oom 9tid)ter,
'ber in allen gtoeifelf)aften gällen, gu ©unften beg Ar»
beiterg, alg beg fogen. fdjwädjereu Teileg, entfdjeiben
roirb, E)afipflid)tig ertlärt, fo bürfte ein folcper ©ntfdjeib
für gar manchen Dteifter einen l)arten ©d)lag bebeuten,
ja unter Umftänben fogar feine ©jifieng ober bod) feine
©elbftänbigfeit bebroljen.

SSerfdjiebene DAeifteroerbänbe ftefjen nun im 33e»

griffe, gu biefem gwede eigene Uufallûerfidjerungëoercine
gu grünben. Sßolflau, bie ©djreiner, toie alle tWeifter
ber dpolgbearbeitunggbradje, befigen bereitg eine foldje
58erbinbung.

SDie Dteue Unfallfaffe ©d)toeiger. ©dfreinertneifter,
hertwrgegangeti aug bem Schweiger. ©chreinermeifter»
öerein, ja getoiffermafsen ein groeig begfelben, ift eine
©enoffenfchaft (herein) ooit Arbeitgebern ber .jpolgbrandje,
bie fid) gur Aufgabe geftellt ^at, itjren Stitglieöerngbei
Unfällen ibrer Arbeiter alle nur möglichen 83orteile gu
bieten, unb fie gegen Sljicanen unb EBeörüdungen gu
ftbügen. geber Üderficherte ift felbft ®îitglieb, bat ben

^orftanb mitg: [wählen, fann Anträge auf Statuten»
änberungen ftellen, einer?.; toie ber anberc befipt bag
gleiche Sftitbeftimmunggrechf, fotoie Anteil am ©enoffen»
fdjaftgüermögen. Ter felbftgeroätjlte iSorftanb ift nur

bag augfübrenbe Drgan, mit einem 2öorte: bie gange
©enoffenfchaft beruht auf öollftättbiger ©egenfeitigfeit.
@g banbelt fid) alfo nicEjt um eine ïtîtiengefeïïfdjaft mit
foftfpieligen SDirettoren, Abjuntten, gnfpettoren, Agen»
ten 2C-, fonbern um einen ©erein, bei toeldjem bie @in»

gablungen nur für bie üötitglieber Oertoenbet »erben,
unb bie ebent. günftigen 9ted)nnnggergebniffe roieber
allen ©enoffenfdjaftern gu gute tommen. Sereitë ift
ein befdjeibener Sfieferöefonb angelegt, welcher bem gangen
genoffenfchaftichen Unternehmen ben nötigen finangiellen
ÎRûdbalt gewährt.

Alle bereitg genannten föteifter ber ipolgbearbeitungg»
brauche tonnen ber ©enoffenfdjaft alg SDtitglieber bei»

treten, inbem fie entroeber ihre Arbeiter folleftiü gegen
alle golgeit oon SSetriebgunfällen oerfidjern laffen, ober
aber in ber @ingetoerfid)erung fid; felbft gegen alle Un»
fälle oerfidjern.

ißrofpettug, Statuten, Antragformulare, fotoie jebe
getoüufd)te nähere Augtunft finb ftetg bereitwillig unb
ohne irgenb toeldje 83erbinblidjteit gu haben beim „33or=

ftanb ber Dîeuen Unfallfaffe ©djtoeiger. ©djreinermeifter
in Sugern", fotoie bei folgenben 9Aitgliebcrn beg weitem
HSorftanbeg; ben ."perren

2Jt. tDterpIufft, iDtöbelfabrifant, ©piegelgaffe, gürid) f

dp. Türfteler, ©chreinermeifter, SBinterthur;
S. ©cheitlin, ©chreinermeifter, Äontorbiaftrafse,

©t. ©allen;
g. 2Bt)ler, @d)reinermeifter, Unterfeen=gnterlafen.
93ei unferer ©enoffenfdjaft hanbelt eg fich tljatfädjlid)

barum, bie materiellen gntereffen ber Üliitgiieber gu
wahren, ge mehr EDÎitgiieber bie ©enoffenfchaft aber
gählt, um fo beffer wirb fie biefc» giel erreichen. „@in=
tracht macht ftart!"

£ugern, im guni 1900.

für bir |lette ilnfnültnlTc ödpitrijcv. §d)r*nnn'M«i|tev:
Ter ißräfibent: gerb, ipergog. Ter flftuar : g. ©djill.
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wurde, und somit eine eidgenössische Unfallversicherung
in unabsehbare Ferne gerückt, dürfte es allen obgenannten

.Handwerksmeistern in erster Linie daran gelegen sein,
dafür zu sorgen, daß sie gegen alle Folgen von all-
fälligen Unfällen, welche ihre Arbeiter treffen könnten,
versichert sind. Es betrifft dies nicht nur diejenigen,
welche jetzt schon dem Hastpflichtgesetz unterstellt sind,
sondern auch alle Kleinmeister, welche kraft des H 50
u. ff, des Obligationenrechtes für event. Unfälle haftbar

'erklärt werden können. Kein Meister ist nur einen Tag
.sicher, daß nicht auch in seinem Geschäfte ein Arbeiter
; einen größern oder kleinern Unfall erleiden kann. Ist er in
solchen Fällen nicht versichert, und wird vom Richter,
der in allen zweifelhaften Fällen, zu Gunsten des Ar-
beiters, als des sogen, schwächeren Teiles, entscheiden
wird, haftpflichtig erklärt, so dürste ein solcher Entscheid
für gar manchen Meister einen harten Schlag bedeuten,
ja unter Umständen sogar seine Existenz oder doch seine
Selbständigkeit bedrohen.

Verschiedene Meisterverbände stehen nun im Be-
griffe, zu diesem Zwecke eigene UnfaUversicherungsvercine
zu gründen. Wohlan, die Schreiner, wie alle Meister
der Holzbearbeitungsbrache, besitzen bereits eine solche

Verbindung.
Die Neue Unfallkasse Schweizer. Schreinermeister,

hervorgegangen aus dem Schweizer. Schreinermeister-
verein, ja gewissermaßen ein Zweig desselben, ist eine
Genossenschaft fVerein) von Arbeitgebern der Hvlzbranche,
die sich zur Aufgabe gestellt hat, ihren Mitgliederichbei
Unfällen ihrer Arbeiter alle nur möglichen Borteile zu
bieten, und sie gegen Chieanen und Bedrückungen zu
schützen. Jeder Versicherte ist selbst Mitglied, hat den

Vorstand mitzuwählen/ kann Anträge auf Statuten-
änderungen stellen, einer (wie der andere besitzt das
gleiche Mitbestimmungsrecht, sowie Anteil am Genoffen-
schaftsvermögen. Der selbstgewählte Borstand ist nur

das ausführende Organ, mit einem Worte: die ganze
Genoffenschaft beruht auf vollständiger Gegenseitigkeit.
Es handelt sich also nicht um eine Aktiengesellschaft mit
kostspieligen Direktoren, Adjunkten, Inspektoren, Agen-
ten re., sondern um einen Verein, bei welchem die Ein-
Zahlungen nur für die Mitglieder verwendet werden,
und die event, günstigen Rechnnngsergebnisse wieder
allen Genossenschaftern zu gute kommen. Bereits ist
ein bescheidener Reservefond angelegt, welcher dem ganzen
genossenschastichen Unternehmen den nötigen finanziellen
Rückhalt gewährt.

Alle bereits genannten Meister der Holzbearbeitungs-
branche können der Genossenschaft als Mitglieder bei-
treten, indem sie entweder ihre Arbeiter kollektiv gegen
alle Folgen von Betriebsunfällen versichern lassen, oder
aber in der Einzelversicherung sich selbst gegen alle Un-
fälle versichern.

Prospektus, Statuten, Antragformulare, sowie jede
gewünschte nähere Auskunft sind stets bereitwillig und
ohne irgend welche Verbindlichkeit zu haben beim „Vor-
stand der Neuen Unfallkaffe Schweizer. Schreinermeister
in Luzern", sowie bei folgenden Mitgliedern des weitern
Vorstandes: den Herren

M. Mertzlufft, Möbelfabrikant, Spiegelgasse, Zürich l
H. Dürsteler, Schreinermeister, Winterthur;
C. Scheitlin, Schreinermeister, Konkordiastraße,

St. Gallen;
I. Wyler, Schreinermeister, Unterseen-Jnterlaken.
Bei unserer Genossenschaft handelt es sich thatsächlich

darum, die materiellen Interessen der Mitglieder zu
wahren. Je mehr Mitglieder die Genossenschaft aber
zählt, um so besser wird sie dieses Ziel erreichen. „Ein-
tracht macht stark!"

Luzern, im Juni 1000.
Für î>ie îtrne Unfallkajpe Schweizer. Schrrinermeiltrr:
Der Präsident: Ferd. Herzog. Der Aktuar: I. Schilt.
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